MERKBLATT  ZU  DARTVERANSTALTUNGEN  AN  FEIERTAGEN
1. Dart ist als Sportart vom Bayerischen Landessportverband sowie vom Deutschen Sportverband anerkannt. 

2. Bei Ligaspielen von Dart-ligen (auch PDL) und bei Dart-turnieren handelt es sich um Sportveranstaltungen.

3. Ligaspiele sind öffentliche Sportveranstaltungen, wenn nicht in der Liga als Spieler für die teilnehmenden Mannschaften gemeldete Personen Zugang zu den Spielen haben. Zugang ist bereits die Möglichkeit zuzuschauen.

4. Turniere sind öffentliche Sportveranstaltungen wenn der Zutritt zu ihnen nicht auf einen namentlichen oder sonst individuell bezeichneten Personenkreis beschränkt ist. Bei Einladungen zum Turnier durch Rundschreiben oder Ausschreibung im Internet, der Zeitung oder in anderen Medien handelt es sich immer um eine öffentliche Sportveranstaltung. 

Verbote in Bayern, gemäß Art. 3 BayFTG:

Karfreitag und Buß- und Bettag:

Alle öffentlichen Sportveranstaltungen sind an diesen Tagen verboten!

An anderen Feiertagen (auch stillen Feiertagen) sind Sportveranstaltungen (auch öffentliche) erlaubt, Art. 3 Absatz 2 Satz 2 BayFTG.

Verbote in Baden- Württemberg, gemäß § 8 BWFTG:

Karfreitag:

Alle öffentlichen Sportveranstaltungen sind an diesen Tagen verboten!

Totengedenktag (Sonntag vor 1. Advent):

Alle öffentlichen Sportveranstaltungen     bis 13 Uhr sind verboten!

Ostersonntag, Pfingstsonntag, Fronleichnam, 1. Weihnachtsfeiertag:

Alle öffentlichen Sportveranstaltungen bis 11 Uhr sind Verboten!

Beachten Sie aber die sonstigen Beschränkungen im Gaststättengewerbe an diesen Tagen!

(Insbesondere Musikverbot usw.)

Verantwortlich für ihr Lokal sind immer und ausschließlich die konzessionierten (eingetragenen) Wirte!

Genauere Erläuterungen im Internet / PDL  im Verzeichnis Download/Feiertage

